Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
· Kündigung 

· mit  Ablauf der Ausbildungszeit und Bestehen der Prüfung

· mit Bestehen der Prüfung vor Ablauf der Ausbildungszeit

· Nichtbestehen der Prüfung ( Verlängerung auf Antrag möglich

· a) höchstens 1 Jahr

· b) nächstmögliche Prüfung
Kündigung de Berufsausbildungsvertrages

während der Probezeit

· jederzeit ohne einhalten der Kündigungsfrist (fristlose Kündigung)

· ohne Angabe von Gründen


Probezeit

· Probezeit dauert 1 – 4 Monate

· während der Probezeit kann der Ausbildende feststellen, ob der den richtigen Auszubildenden hat

· während der Probezeit kann der Auszubildende feststellen, ob er die richtige Ausbildung gewählt hat oder mit dem Betrieb zurecht kommt

nach der Probezeit



aus wichtigem Grund


z.B. Diebstahl, sexuelle Belästigung





Termin: jederzeit, wichtiger Grund darf nicht länger als 2 Wochen zurückliegen








bei Berufswechsel, Berufsaufgabe


schriftlich mit Angabe von Gründen





Termin: 4 Wochen 
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